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Hausaufgaben gegeben. Im Unterricht 
wurden durchweg ausdauerbetonte 
Mannschaftsspiele durchgeführt. 

Heft 88
Julia Staebe: Frauenbilder im Tanz. 
Unterrichtsversuch in einer 11. Mäd-
chenklasse.
Den Schülerinnen wurden verschie-
dene Tanzstile nahegebracht (Modern 
Dance, Jazz Dance und HipHop) und 
die dazugehörigen Repräsentantinnen 
vorgestellt (Arbeitsblätter, teils als 
Hausaufgaben). Entsprechende Bei-
spielexercises und -choreographien 
boten das Repertoire für eigene Ge-
staltungen.  
Julia Zenker: „Bollywood-Dance“ - 
ein Modetanz in der Eingangklasse 
eines Wirtschaftsgymnasiums.
Die Schülerinnen erlernten die Grund-
formen des Bollywood Tanzstils und 
erarbeiteten schrittweise mit Hilfe des 
vorgelegten Materials eine eigene Ge-
staltung, bestehend aus einem Pflicht-
teil (Beinbewegungen) und einem Kür-
teil (Hinzunahme der Arme).

Heft 89
Nina Vanek: Schülerinnen entwickeln 
Frisbee-Spiele. Unterrichtsversuch in 
einer 9. Klasse.
Anke Wittkamp: „Spielen lernen“. 
Unterrichtsversuch zur Förderung der 
Spielfähigkeit in einer 5. Mädchenklas-
se.
Christian Reith: „Spiele entwickeln“. 
Unterrichtsversuch zur Förderung der 
Kreativität in einer koedukativen 5. 
Klasse.
In der ersten Arbeit sollten sich Schüle-
rinnen mit den Möglichkeiten, die das 
Spielen mit einem weniger gewohnten 
Wurfgerät - hier der Frisbee-Scheibe - 
bietet, auseinandersetzen, dabei ge-
meinsam Spiele mit unterschiedlichen 
Spielideen  entwickeln und erproben.
In den beiden weiteren Unterrichtsbei-
spielen steht gleichfalls der Aspekt der 
Kooperation im Vordergrund: Die Schü-
ler und Schülerinnen sollen in gemein-
samer Absprache Spiele gestalten, 
verändern und gegebenenfalls neue 
„erfinden“. In beiden Fällen wird auch, 
um der Phantasie und Kreativität der 
Schüler einen Rahmen zu geben, eine 
„Arbeitsanleitung“ vorgegeben.

Heft 90
Britta Linda Eppler: Fitness und Er-
nährung. Unterrichtseinheit in einer 11. 
Mädchenklasse.
Katharina Franke: Gesundheitsorien-
tierte Fitnesstrends im Sportunterricht 
einer 11. Mädchenklasse.
In beiden Arbeiten ging es um die Ent-
wicklung und Verbesserung des Ge-
sundheitsbewusstseins. 
In der ersten Arbeit bildeten die kondi-
tionellen Fähigkeiten Ausdauer und 
Kraft, ergänzt durch Entspannung und 
Ernährung den Schwerpunkt. Dazu 
wurden theoretische Inhalte in den Un-
terricht einbezogen, teils als spezielle 
Theoriephasen, teils als Hausaufgaben 
anhand von Arbeitsblättern.
In der zweiten Arbeit lernten die Schü-
lerinnen vor allem auf Gesundheit aus-
gerichtete Fitnessformen kennen und 
erproben. Auch hierzu wurde ausführ-
liches Arbeitsmaterial bereitgestellt.

Ute Kern

Rechtsfragen im Schulalltag

Haftung für Wertsachen der Schüler
Marc Falkenbach, Regierungspräsidium Stuttgart

Um das Haftungsrisiko der Lehrkräfte 
und des Landes für den Schülern wäh-
rend des Schulbesuchs abhanden ge-
kommene Gegenstände zu minimie-
ren, empfiehlt das Regierungspräsidi-
um, nachfolgende Regelungen in der 
Schul- und Hausordnung umzusetzen 
und ggf. dem widersprechende Rege-
lungen zu streichen:
Das Mitbringen von Gegenständen der 
Schüler zum Schulbesuch erfolgt 
grundsätzlich auf eigene Gefahr.
Für abhanden gekommene oder zer-
störte Wertsachen und Gegenstände, 
die nicht unmittelbar dem Schulbesuch 
dienen oder für den Unterricht benötigt 
werden (z.B. Schmuck, elektronische 
Geräte usw.), wird von der Schule in 
der Regel kein Ersatz geleistet.
Insbesondere an Tagen, an denen die 
Schüler Sportunterricht haben, sollten 

sie keine Wertsachen bzw. dem Schul-
besuch nicht unmittelbar dienende Ge-
genstände mitbringen, da diese nicht 
von der Schule sicher verwahrt werden 
können bzw. die Schule dafür keine 
Verantwortung übernimmt.
Für dennoch mitgeführte Gegenstände 
gilt in Bezug auf das Fach Sport Fol-
gendes:
Die Schüler müssen zu Beginn des 
Sportunterrichts die mitgeführten 
Wertsachen, die nicht unmittelbar dem 
Schulbesuch bzw. Unterricht dienen, in 
einem dafür von der Schule bereitge-
haltenes Behältnis ablegen.
Dieses Behältnis wird in der Turnhalle 
bzw. auf der Sportanlage so platziert, 
dass die Schüler es während des Un-
terrichts im Auge behalten können.
Die Schüler sind allein für die sichere 
Verwahrung des Behältnisses bzw. der 

darin befindlichen Gegenstände ver-
antwortlich. Die Lehrer übernehmen 
hierfür keinerlei Verantwortung oder 
Aufsicht.
Die vorgenannten Regelungen gelten 
für alle Klassenstufen.

Es muss dafür Sorge getragen werden, 
dass diese (Neu-) Regelungen den 
Schülern und deren Eltern in geeig-
neter Weise bekannt gegeben werden. 
Die Sportlehrkräfte sollen zu Beginn 
der Einführung dieser Regelung sowie 
zu Beginn eines jeden Schuljahres die 
Schüler nochmals gesondert auf die 
o.g. Regelungen der Hausordnung hin-
weisen.


